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Fragebogen 
Erbscheinsantrag 

 

Dieser Fragebogen soll selbstverständlich kein persönliches Gespräch ersetzen. Er 
dient lediglich der effektiven Vorbereitung eines Entwurfes unter 
Berücksichtigung Ihrer konkreten Vorstellung. In Ihrem Interesse bitten wir 
daher, den Fragebogen möglichst vollständig auszufüllen und uns zu übermitteln. 
Für etwaige Rückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gern zur 
Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie vor Ausfüllen und Übermittlung dieses Formulars unsere 
Datenschutzerklärung. Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse nur an, wenn Sie 
damit einverstanden sind, dass über E-Mail korrespondiert wird. Gern können 
wir Ihnen eine Verschlüsselung anbieten über das Programm RA-Micro (RA 
Krypt). Sollten Sie dies wünschen, informieren Sie uns bitte. Ansonsten erfolgt die 
Kommunikation über E-Mail mit Ihrem Einverständnis unverschlüsselt. 
 
 

1. Persönliche Daten 
 

Erblasser  

Familienname   

sämtliche Vornamen  

Geburtsname  

Geburtsdatum  

letzte Anschrift  

Familienstand  

Sterbedatum  
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Sterbeort  

Staatsangehörigkeit  

  
Erbe  

Familienname   

sämtliche Vornamen  

Geburtsname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Anschrift 
 
 

 

Verwandtschaftsverhältnis zum 
Erblasser 

 

Personalausweis Nr.  

Telefon  

E-Mail  

Staatsangehörigkeit 
Bei ausländischer Staatsangehörigkeit 
bitte Angabe, ob ein Dolmetscher 
erforderlich ist 

 
 

□ ja                                        □ nein 

Bei mehreren Erben: 
Beteiligungsverhältnis (Quote) 

 

 

Soweit mehrere Erben in Betracht kommen, sind diese Angaben (bis auf die 
Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, wenn diese nicht an der Beurkundung 
beteiligt sein werden) bitte für alle Erben vorzunehmen. 
 
 

2. letztwillige Verfügungen 
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Der Erblasser hat eine/mehrere letztwillige Verfügung/en (Testament oder Erbvertrag) 
hinterlassen 

□ nein 

□ ja. Bitte jeweils Kopie beifügen.  

 

Datum  

Bereits eröffnet? □ ja                                        □ nein 

Soweit bekannt Nachlassgericht und 
Aktenzeichen 

 

 
 

3. gesetzliche Erbfolge 
 

Ehepartner/eingetragener Lebenspartner 
des Erblassers 

 

Name  

sämtliche Vornamen  

Geburtsname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Anschrift 
 
 

 

  

Kind 1 
Es sind bitte auch adoptierte oder bereits 
verstorbene Kinder anzugeben (mit 
Sterbedatum) 

 

Name  

sämtliche Vornamen  
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Geburtsname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Anschrift 
 
 

 

  

Kind 2  

Name  

sämtliche Vornamen  

Geburtsname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Anschrift 
 
 

 

  

Kind 3  

Name  

sämtliche Vornamen  

Geburtsname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  
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Anschrift 
 
 

 

  

Falls Kinder vorverstorben sein sollten, 
deren Abkömmlinge 

 

Enkelkind 1  

Kind von  

Name  

sämtliche Vornamen  

Geburtsname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Anschrift 
 
 

 

  

Enkelkind 2  

Kind von  

Name  

sämtliche Vornamen  

Geburtsname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  
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Anschrift 
 
 

 

 
 

Sollten keine Kinder und/oder Kindeskinder existieren, sind die Daten bitte für 
die Eltern des Erblassers und – soweit bereits verstorben – jeweils deren Kinder 
und Kindeskinder anzugeben. 
 
 

Hinweise 
 

Wer ein Original-Testament findet, ist gesetzlich verpflichtet, dieses beim 
zuständigen Nachlassgericht abzuliefern. Sollte dies noch nicht geschehen sein, ist 
dies bitte nachzuholen.  
 
Für den Erbscheinsantrag wird üblicherweise im Original die Sterbeurkunde des 
Erblassers benötigt. Hat sich der Familienname eines Erben, beispielsweise 
aufgrund einer Heirat geändert, ist auch die entsprechende Urkunde, die dies 
nachweist wie z. B. die Heiratsurkunde im Original vorzulegen. Wenn die 
Erbfolge nicht auf einem Testament bzw. einem Erbvertrag beruht, sondern auf 
der gesetzlichen Erbfolge, sind in der Regel dem Nachlassgericht im Original die 
relevanten Personenstandsurkunden vorzulegen. Dies sind insbesondere die 
Heiratsurkunde des überlebenden Ehegatten und Geburtsurkunden von Kindern 
usw. Diese Urkunden sollten spätestens zur Beurkundung des Erbscheinsantrags 
mitgebracht, besser noch vorher eingereicht werden.  


